
Weitere besondere Vertragsbedingungen 

 

Abwehrklausel gegenüber Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) und sonstigen 

Vertragsbedingungen: 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) oder sonstige Vertragsbedingungen der Bieter sind 

ausgeschlossen und werden nicht Bestandteil des Angebotes werden. Es ist daher nicht zulässig, dass 

vom Bieter eigene AGB bzw. sonstige Vertragsbedingungen dem Angebot beigefügt werden. Im 

Übrigen wird ausdrücklich auf die Entscheidung des Bundesgerichtshofes mit Urteil vom 18. Juni 

2019 unter dem Aktenzeichen X ZR 86/17 verwiesen.  


